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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1956

Norm

AHG §2 Abs2

Rechtssatz

Die Unterlassung der Erhebung eines Rechtsmittels kann jedenfalls dem Geschädigten dann nicht zum Nachteil

gereichen, wenn sie auf einem Verschulden der Organe der Behörde beruht. Ein solches Verschulden liegt dann vor,

wenn eine falsche Belehrung über die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel erfolgt.

Entscheidungstexte

1 Ob 330/56

Entscheidungstext OGH 20.06.1956 1 Ob 330/56

Veröff: JBl 1957,321

1 Ob 3/85

Entscheidungstext OGH 27.02.1985 1 Ob 3/85

Auch
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